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Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH informiert

Coronavirus: Hilfsprogramm

Anlässlich der drohenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus für Unternehmen 
und Beschäftigte hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Abfederung dieser  
Aus wirkungen beschlossen und am 13.03.2020 in einer Pressekonferenz vorgestellt:
Die	wesentlichen	Säulen	bestehen	aus	einer	Flexibilisierung	des	Kurzarbeitergelds,	Aus	wei-
tung	bestehender	Programme	 für	Liquiditätshilfen,	Beteiligung	an	gesamteuropäischen	Maß-
nahmen	 sowie	 steuerlichen	 Liquiditätshilfen	 insbesondere	 durch	 erleichterte	Anforderungen	
für	 Steuerstundungen,	 Aussetzung	 von	 Vollstreckungsmaßnahmen	 bis	 zum	 31.12.2020	 für	
unmittelbar	vom	Corona-Virus	betroffene	Steuerschuldner	sowie	unkomplizierte	Herabsetzung	
von Steuervorauszahlungen.
Die	 Pressemitteilung	 wurde	 auf	 der	 Homepage	 des	 Bundesministeriums	 der	 Finanzen	 ver-
öffentlicht.	 Die	 dort	 verfügbaren	 Informationen	 zu	 diesem	 Thema	 werden	 laufend	 ergänzt	 
und aktualisiert.

www.bundesfinanzministerium.de

Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen 

Jahressteuergesetz 2019: Maßnahmen zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität verabschiedet 

In seiner Sitzung am 29.11.2019 hat der Bundesrat dem vom Bundestag am 07.11.2019 
verabschiedeten	 Gesetz	 zur	 weiteren	 steuerlichen	 Förderung	 der	 Elektromobilität	 und	 zur	
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften zugestimmt. Im Folgenden stellen wir Ihnen die 
wichtigsten Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität vor.

Dienstwagenbesteuerung
Die	bisher	befristeten	Regelungen	zur	Dienstwagenbesteuerung	 für	E-	und	Hybridfahrzeuge	
wurden wie folgt erweitert:
Bei	 Anschaffung	 nach	 dem	 31.12.2018	 und	 vor	 dem	 01.01.2031	 ist	 nur	 ein	 Viertel	 der	
Bemessungsgrundlage	anzusetzen,	wenn	das	Kfz	 keine	Kohlendioxidemission	 je	 gefahre-
nem Kilometer hat und der Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 EUR beträgt.
Soweit	das	Kfz	diese	Voraussetzungen	nicht	erfüllt	 und	sofern	die	Anschaffung	nach	dem	
31.12.2021	 und	 vor	 dem	 01.01.2025	 erfolgt,	 ist	 nur	 die	 Hälfte	 der	 Bemessungsgrundlage	
an	zusetzen,	wenn	das	Kfz	 eine	Kohlendioxidemission	 von	 höchstens	 50	 g	 je	 gefahrenem	
Kilometer hat oder die Reichweite im elektrischen Betrieb mindestens 60 km beträgt.
Bei	Anschaffungen	 nach	 dem	 31.12.2024	 und	 vor	 dem	 01.01.2031	 ist	 nur	 die	 Hälfte	 der	
Bemessungsgrundlage	anzusetzen,	wenn	das	Kfz	eine	Kohlendioxidemission	von	höchstens	
50 g je gefahrenem Kilometer hat oder die Reichweite bei reinem E-Betrieb mindestens  
80 km beträgt.
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Hinweis:
Diese	Regelungen	gelten	auch	bei	der	Fahrtenbuchmethode	und	sind	zum	01.01.2020	in	Kraft	
getreten.

Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge
Für	nach	dem	31.12.2019	und	vor	dem	01.01.2031	angeschaffte	neue	E-Lieferfahrzeuge,	die	
zum	Anlagevermögen	eines	Betriebs	gehören,	kann	eine	Sonderabschreibung	von	bis	zu	50	%	
im	Jahr	der	Anschaffung	in	Anspruch	genommen	werden.

Verlängerung	von	Steuerbefreiungen	und	Regelungen	zur	Lohnsteuerpauschalierung
Folgende	 bisher	 bis	 2021	 befristete	 Steuerbefreiungen	 bzw.	 Regelungen	 zur	 Lohn	steuer-
pauschalierung werden bis zum 31.12.2030 verlängert:

Steuerbefreiung für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads oder E-Fahrrads
Steuerbefreiung	 für	 vom	Arbeitgeber	 gewährte	 Vorteile	 für	 das	 elektrische	Aufladen	 eines	 
E-	oder	Hybridfahrzeugs	 im	Betrieb	des	Arbeitgebers	und	für	die	zeitweise	private	Nutzung	
einer	betrieblichen	Ladevorrichtung
Wenn	Ladevorrichtungen	für	E-	oder	Hybridfahrzeuge	zusätzlich	zum	ohnehin	geschuldeten	
Arbeitslohn	dem	Arbeitnehmer	vom	Arbeitgeber	unentgeltlich	oder	verbilligt	übereignet	werden,	
gibt	es	die	Möglichkeit	der	Erhebung	der	Lohnsteuer	mit	einem	Pauschsteuersatz	von	25	%.

Halbierung	 der	 gewerbesteuerlichen	 Hinzurechnung	 von	 Miet-	 und	 Pachtzinsen	 für	 E-Fahr	-
zeuge
Für Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des  
Anlage	vermögens	sieht	das	Gewerbesteuergesetz	eine	Hinzurechnung	dieser	Aufwendungen	
in	Höhe	von	einem	Fünftel	vor.	Die	Regelung	wurde	dahingehend	angepasst,	dass	der	Hinzu-
rechnungsbetrag	für	E-	und	Hybrid-E-Fahrzeuge	sowie	für	Fahrräder,	die	keine	Kfz	sind,	unter	
bestimmten	Voraussetzungen	halbiert	wird.	Die	Fahrzeuge	dürfen	eine	Kohlendioxidemission	 
von höchstens 50 g je gefahrenem Kilometer haben oder müssen eine bestimmte Mindest-
reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine aufweisen.

Quelle:
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften v. 12.12.2019

Mobiles Scannen und Cloud-Systeme: BMF veröffentlicht neue GoBD 

Die	Finanzverwaltung	hatte	ihr	Schreiben	zur	Neufassung	der	GoBD	zunächst	wieder	zurück-
gezogen,	doch	am	28.11.2019	final	veröffentlicht.	Im	Rahmen	der	GoBD,	die	bereits	seit	dem	
01.01.2015	anzuwenden	sind,	werden	Grundsätze	 für	 die	Ordnungsmäßigkeit	 buch	führungs-
relevanter	 IT-Systeme	festgelegt.	 Im	Folgenden	finden	Sie	einige	punktuelle	Änderungen,	die	
seit dem 01.01.2020 gelten:
Ausnahmen	 von	 der	Pflicht	 zur	Einzelaufzeichnung	 sind	 enger	 gefasst	worden.	Hier	muss	
der	Unternehmer	nachweisen,	dass	die	Aufzeichnung	jedes	einzelnen	Geschäftsvorfalls	aus	
technischen,	betriebswirtschaftlichen	oder	praktischen	Gründen	unmöglich	ist.
Die	Erfassung	von	Belegen	durch	Fotografie	(z.	B.	mittels	eines	Smartphones)	 ist	möglich.	
Dies	darf	 auch	 im	Ausland	geschehen,	wenn	die	Belege	 im	Ausland	entstanden	sind	oder	 
dort empfangen wurden. Entsprechende Abbildungen müssen am Bildschirm lesbar sein.
Werden	 aufbewahrungspflichtige	 Unterlagen	 in	 ein	 unternehmenseigenes	 Format	 konver-
tiert,	 sind	 eigentlich	 beide	 Versionen	 zu	 archivieren.	 Allerdings	 kann	 auf	 die	 Archivierung	
der	Ursprungsversion	verzichtet	werden,	wenn	keine	Veränderung	der	Daten	stattfand,	der	
Datenzugriff	der	Finanzverwaltung	nicht	eingeschränkt	und	der	Vorgang	 in	der	Ver	fahrens-
dokumentation dargestellt wird.

Quelle: BMF-Schreiben v. 28.11.2019 - V A 4 - S 0316/19/10003 :001
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Vorsteuervergütungsverfahren: Einzureichende Rechnungskopien müssen nur 
Mindest   standards erfüllen 

Unternehmer,	die	im	EU-Ausland	ansässig	sind	und	hierzulande	keine	Umsatzsteuer	schulden,	
können sich die im Inland gezahlte Vorsteuer über das sogenannte Vorsteuervergütungs-
verfahren	vom	Bundeszentralamt	für	Steuern	(BZSt)	erstatten	lassen.
Der	Unternehmer	muss	seinem	Vergütungsantrag	direkt	die	zugrundeliegenden	Rechnungen	
und	Einfuhrbelege	als	eingescannte	Originale	beifügen,	sofern	das	Entgelt	für	den	Umsatz	oder	
die	Einfuhr	mindestens	1.000	EUR	beträgt.	Bei	Rechnungen	über	den	Bezug	von	Kraftstoffen	
gilt eine Wertgrenze von 250 EUR.
Dass	die	Anforderungen	an	die	beizufügenden	Rechnungen	nicht	überspannt	werden	dürfen,	 
hat	nun	der	Bundesfinanzhof	(BFH)	in	einem	aktuellen	Urteil	bekräftigt.	Im	zugrundeliegenden	 
Fall hatte eine in den Niederlanden ansässige Firma beim BZSt einen Antrag auf Vorsteuer ver-
gütung gestellt. 
Zu zwei Antragspositionen hatte sie lediglich „rudimentäre“ Eingangsrechnungen eingereicht:

Eine Rechnung mit der Bezeichnung „Nachberechnung der 19%igen Umsatzsteuer zu den 
anliegenden	 Rechnungen“,	 zu	 der	 die	 in	 Bezug	 genommenen	 Rechnungen	 jedoch	 nicht	
eingereicht	wurden.	Das	vorgelegte	Dokument	enthielt	allerdings	Angaben	zum	Namen	und	
zur	Anschrift	von	Rechnungsaussteller	und	Rechnungsempfänger,	zum	Rechnungsdatum,	zur	
Rechnungsnummer	und	zum	Entgelt.	Zum	Leistungsgegenstand	wies	die	Rechnung	auf	ein	
Bauvorhaben hin.
Eine	Rechnung,	 die	 nur	mit	 ihrer	 vierten	Seite	 beigefügt	war.	Auf	 dieser	Seite	waren	 aber	
Teile	 des	 Liefergegenstands	 nach	 Baustelle,	 Liefertag	 und	 Menge	 sowie	 Rechnungs-
nummer,	Rechnungsdatum,	Entgelt	und	Steuerausweis	sowie	Angaben	zum	Namen	und	zur	 
Anschrift von Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger aufgeführt.

Das	BZSt	stufte	die	vorgelegten	Rechnungen	als	unvollständig	ein	und	 lehnte	daher	die	Vor-
steuervergütung	ab.	Anders	der	BFH,	der	nun	grünes	Licht	 für	deren	Gewährung	gab.	Nach	
Ansicht der Bundesrichter hatte die Firma das Erfordernis der Rechnungsvorlage ordnungs-
gemäß	erfüllt.	Im	Vergütungsverfahren	genüge	der	Antragsteller	seiner	Verpflichtung	zur	Vorlage	
der	Rechnungskopie,	wenn	er	seinem	Antrag	ein	Rechnungsdokument	beifüge,	das	den	an	eine	
berichtigungsfähige Rechnung zu stellenden Mindestanforderungen entspreche.
Die	 dem	 BZSt	 vorgelegten	 Rechnungskopien	 enthielten	 die	 erforderlichen	 Mindestangaben	 
zum	Rechnungsaussteller,	zum	Leistungsempfänger,	zur	Leistungsbeschreibung,	zum	Entgelt	
und	 zur	 gesondert	 ausgewiesenen	Umsatzsteuer.	 Die	 Firma	 konnte	 die	 vollständigen	Rech-
nungs dokumente daher mit Rückwirkung nachreichen.

Hinweis: 
Der	 BFH	 verwies	 darauf,	 dass	 es	 gegen	 die	 Grundsätze	 der	 Verhältnismäßigkeit	 verstieße,	
wenn jegliche Vorlagemängel zu einem endgültigen Ausschluss von der Vorsteuervergütung 
führen würden.

Quelle: BFH, Urt. v. 15.10.2019 - V R 19/18

Kapitallebensversicherungen: Veräußerung auf dem Zweitmarkt ist umsatzsteuerfrei 

Der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 hat	 entschieden,	 dass	 die	 Veräußerung	 von	 Kapital	lebens-
versicherungen auf dem Zweitmarkt von der Umsatzsteuer befreit ist.
Geklagt	hatte	eine	AG,	die	von	Privatpersonen	abgeschlossene	Kapitallebensversicherungen	
erwarb.	 Der	 Kaufpreis	 lag	 dabei	 stets	 über	 dem	 sogenannten	 Rückkaufswert,	 aber	 unter	
den	 eingezahlten	 Versicherungsprämien.	 Im	 Anschluss	 an	 den	 Ankauf	 änderte	 die	 AG	 die	
Versicherungsverträge	ab,	indem	sie	die	Beitragszahlung	auf	jährliche	Zahlungsweise	umstellte	
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2.5

und	 die	 Zusatzversicherungen	 kündigte,	 die	 für	 die	Ablaufleistung	 unerheblich	 waren	 (z.	 B.	
Berufsunfähigkeits-	und	Unfallzusatzversicherungen).
Ziel	 war	 es	 dabei,	 die	 angekauften	 Versicherungen	 für	 die	 Restlaufzeit	 möglichst	 gleich-
förmig	 auszugestalten.	 Nach	 der	 Modifizierung	 veräußerte	 die	 AG	 ihre	 Rechte	 an	 den	
Kapital	lebensversicherungen	 an	 Fondsgesellschaften	 weiter.	 Die	 Umsätze	 aus	 dieser	 ent-
gelt	lichen	 Übertragung	 behandelte	 die	 AG	 im	 Streitjahr	 2007	 als	 umsatzsteuerfrei.	 Das	
Finanz	amt	 vertrat	 demgegenüber	 den	 Standpunkt,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	 Veräußerung	 von	
Kapitallebensversicherungen	auf	dem	Zweitmarkt	um	eine	einheitliche,	umsatzsteuerpflichtige	
Leistung	 handle,	 die	 auf	 der	 Grundlage	 des	 von	 den	 Fondsgesellschaften	 gezahlten	 Kauf-
preises zu versteuern sei.
Der	BFH	gab	der	Klage	der	AG	nun	statt	und	urteilte,	dass	es	sich	bei	den	streitgegenständ-
lichen	Umsätzen	um	steuerfreie	Umsätze	 im	Geschäft	mit	Forderungen	handelt,	die	umsatz-
steuerfrei	sind	(nach	§	4	Nr.	8	Buchst.	c	Umsatzsteuergesetz).	Die	AG	hatte	mit	der	Veräuße-
rung	 ihrer	Rechte	und	Pflichten	an	den	vertraglich	angepassten	Kapitallebensversicherungen	
eine	einheitliche	sonstige	Leistung	erbracht.	Dabei	sah	der	BFH	die	Übertragung	der	künftigen	
Forderung	 (Ablaufleistung)	 als	Hauptleistung	 an,	weil	 Erwerber	 auf	 dem	Zweitmarkt	 (Fonds)	
lediglich Interesse am Sparanteil der Versicherung haben.

Hinweis: 
Die	Entscheidung	des	BFH	hat	erhebliche	Auswirkungen	auf	das	Geschäftsmodell	des	An-	und	
Verkaufs	von	„gebrauchten“	Lebensversicherungen.	Dem	Modell	wäre	die	Geschäftsgrundlage	
entzogen	worden,	wenn	der	BFH	eine	Umsatzsteuerpflicht	angenommen	hätte.

Quelle: BFH, Urt. v. 05.09.2019 - V R 57/17

Vorsteuerabzug bei gemischter Nutzung: Frist beachten 

Das	 Finanzgericht	 Baden-Württemberg	 (FG)	 versagte	 dem	 Unternehmer	 im	 Urteilsfall	 den 
Vorsteuerabzug	aus	dem	Erwerb	einer	gemischtgenutzten	Photovoltaikanlage,	da	die	Zuord-
nung der Anlage zu seinem Unternehmensvermögen gegenüber dem Finanzamt nicht recht-
zeitig dokumentiert worden war.
Der	 Unternehmer	 erwarb	 im	 Jahr	 2014	 eine	 Photovoltaikanlage,	 deren	 erzeugten	 Strom	 er	
teilweise	 selbst	 nutzte,	 teilweise	 bei	 einem	 Energieversorger	 einspeiste.	 Im	 Februar	 2016	 
reichte er die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2014 ein und nahm den vollen Vorsteuer-
abzug	 aus	 dem	Erwerb	 der	 Photovoltaikanlage	 vor.	Gegenüber	 dem	Finanzamt	 hatte	 er	 bis	 
dato jedoch keine Angaben über die Nutzung der Photovoltaikanlage gemacht.
Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung versagte das Finanzamt den Vorsteuerabzug 
mit	der	Begründung,	dass	er	die	Zuordnungsentscheidung	nicht	rechtzeitig	getroffen	habe.
Die	 Klage	 dagegen	 hatte	 keinen	 Erfolg.	 Die	 Photovoltaikanlage	 diente	 sowohl	 dem	 unter-
nehmerischen	Bereich	als	auch	dem	nichtunternehmerischen	Bereich	des	Klägers	(gemischte	
Nutzung).	Er	hätte	die	Zuordnungsentscheidung	zu	seinem	Unternehmensvermögen	spätestens	
bis	 zum	Ablauf	 der	 gesetzlichen	Abgabefrist	 für	 die	 Steuererklärung	 treffen	 und	 gegenüber	 
dem	Finanzamt	dokumentieren	müssen.	Diese	Frist	kann	nicht	durch	die	Fristverlängerung	für	
die Abgabe der Steuererklärung verlängert werden.
Die	 erforderliche	 Zuordnungsentscheidung	 ist	 eine	 materielle	 Voraussetzung	 des	 Vorsteuer-
abzugs. Sie muss gegenüber dem Finanzamt dokumentiert werden. Sofern dies nicht recht-
zeitig	 erfolgt,	 wird	 der	 Gegenstand	 vollumfänglich	 dem	 Privatvermögen	 zugeordnet	 und	 der	
Vorsteuerabzug versagt.

Hinweis: 
Bei	 der	 gemischten	 Nutzung	 eines	 Gegenstandes	 besteht	 ein	 Zuordnungswahlrecht,	 das	
nur	 der	 Steuerpflichtige	 selbst	 ausüben	 kann.	 Im	Urteilsfall	 hat	 der	 Unternehmer	 die	 Zuord-
nungsentscheidung gegenüber dem Finanzamt allerdings erst mit der Abgabe seiner Steuer-
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erklärung	 im	 Februar	 2016,	 also	 neun	 Monate	 nach	 Ablauf	 der	 gesetzlichen	 Abgabefrist,	
dokumentiert.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 12.09.2018 - 14 K 1538/17, Rev. (BFH: XI R 7/19)

Niederlande: Neue Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zum 01.01.2020 

Die	 zuständigen	 Behörden	 der	 Niederlande	 haben	 mitgeteilt,	 dass	 dort	 registrierten	 Einzel-
unternehmern	 eine	 neue	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 (USt-IdNr.)	 erteilt	 wird.	 Diese	 
gilt seit dem 01.01.2020.
Seit diesem Zeitpunkt ist für alle innergemeinschaftlichen Umsätze grundsätzlich die neue 
niederländische USt-IdNr. zu verwenden. Für Zeiträume bis zum 31.12.2019 galt dagegen 
noch die frühere niederländische USt-IdNr. Soweit für bis zum 31.12.2019 erbrachte  
Leistungen	die	Rechnungsstellung	erst	 im	Jahr	2020	erfolgt,	kann	in	der	Rechnung	entweder	 
die vor oder nach dem 01.01.2020 gültige USt-IdNr. verwendet werden.
In der Zusammenfassenden Meldung ist für Meldezeiträume ab Januar 2020 zwingend die  
neue niederländische USt-IdNr. anzugeben. Andernfalls wird es zu Beanstandungen gegen-
über	 dem	 leistenden	 Unternehmer	 durch	 das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 kommen.	 Das	 
Finanzamt	 wird	 dann	 prüfen,	 ob	 die	 vom	 leistenden	 Unternehmer	 in	Anspruch	 genommene	
Steuerbefreiung	für	 innergemeinschaftliche	Lieferungen	und	 innergemeinschaftliche	Dreiecks-
geschäfte zu versagen ist bzw. der leistende Unternehmer die innergemeinschaftlichen  
sonstigen	Leistungen	zu	versteuern	hat.
Wir	 empfehlen	 Ihnen,	 rechtzeitig	 vor	Ausführung	der	 ersten	Leistung	 im	Jahr	 2020	die	 neue	 
USt-IdNr. von den niederländischen Einzelunternehmern zu erfragen.

Hinweis: 
Die	 Verwendung	 der	 zutreffenden	 USt-IdNr.	 hat	 insbesondere	 Bedeutung	 für	 die	 seit	 
dem 01.01.2020 geltenden Verschärfungen der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Liefe		rungen.	 Diese	 werden	 seit	 01.01.2020	 davon	 abhängig	 gemacht,	 dass	 der	 Abnehmer	 
gegenüber dem liefernden Unternehmer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte 
gültige USt-IdNr. verwendet hat.

Quelle: BMF-Schreiben v. 22.11.2019 - III C 5 - S 7427-c/19/10001 :002

EuGH-Vorlage: Ort der sonstigen Leistung bei unentgeltlicher Dienstwagenüberlas-
sung an Arbeitnehmer 

Das	Finanzgericht	Saarland	(FG)	hat	mit	seinem	Beschluss	eine	Grundsatzfrage	zur	umsatz-
steuerlichen	 Beurteilung	 von	 grenzüberschreitenden	 Dienstwagenüberlassungen	 an	 Arbeit-
nehmer	 vorgelegt.	 Es	 geht	 darum,	 ob	 die	 Überlassung	 von	 Dienstwagen	 die	 Vermietung	
eines Beförderungsmittels an den Arbeitnehmer darstellt und ob es sich dabei um eine andere 
entgeltliche	 oder	 unentgeltliche	 Leistung	 handelt.	 Daraus	 ergeben	 sich	 für	 die	 Bestimmung	 
des	Leistungsortes	unterschiedliche	Ergebnisse.
Eine	 Aktiengesellschaft	 (AG)	 luxemburgischen	 Rechts	 überlässt	 zwei	 in	 Deutschland	 
wohnenden	 Arbeitnehmern	 Dienstwagen	 auch	 zur	 privaten	 Nutzung.	 Nach	 Auffassung	 der	
deutschen	 Finanzverwaltung	 liegt	 hier	 eine	 entgeltliche	 sonstige	 Leistung	 der	 AG	 an	 die	
Arbeitnehmer	 vor.	 Die	Gegenleistung	 der	Arbeitnehmer	 besteht	 regelmäßig	 in	 der	 anteiligen	
Arbeitsleistung,	 die	 sie	 für	 die	 Fahrzeugüberlassungen	 erbringen.	 Der	 Ort	 der	 sonstigen	 
Leistung	liegt	am	Wohnsitz	der	Arbeitnehmer	(Deutschland).
Hingegen	 sieht	 der	 luxemburgische	 Staat	 in	 der	 Fahrzeugüberlassung	 keine	 entgeltliche	
Vermietungsleistung,	 sondern	 eine	 unentgeltliche	 Leistung,	 die	 einer	 entgeltlichen	 Leistung	
gleich	gestellt	 wird.	 Der	 Ort	 der	 Leistung	 bestimme	 sich	 nach	 dem	 Sitz	 des	 Leistenden	
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(Luxemburg).	 Damit	 kommt	 es	 hier	 zu	 einer	 systemwidrigen	 Doppelbesteuerung.	 Das	 FG	 
legte	die	Rechtssache	daher	zur	Klärung	dem	Europäischen	Gerichtshof	(EuGH)	vor.
Sofern	der	EuGH	zu	der	Auffassung	gelangt,	dass	keine	entgeltliche	Leistung	vorliegt,	beträfe	
das	 nicht	 nur	 grenzüberschreitende	 Fälle,	 sondern	 die	 umsatzsteuerliche	 Handhabung	 der	 
Pkw-Gestellung	insgesamt.

Hinweis:
Unternehmen,	für	die	die	deutsche	Verwaltungsauffassung	steuerlich	nachteilig	ist,	sollten	ihre	
Umsatzsteuerfestsetzungen	offenhalten.	Mit	Blick	auf	die	EuGH-Vorlage	 ist	grundsätzlich	das	
Ruhen des Verfahrens zu gewähren.

Quelle: FG Saarland, Beschl. v. 18.03.2019 - 1 K 1208/16

Warenverkäufe und 0-%-Finanzierungen: Wie hoch ist die umsatzsteuerliche Bemes-
sungs grundlage?

Der	 Verkauf	 von	 Waren	 unterliegt	 regelmäßig	 der	 Umsatzsteuer.	 Bank-	 sowie	 Finan	zie-
rungs   leistungen sind jedoch umsatzsteuerbefreit. Wie es sich mit der umsatzsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage	bei	Warenverkäufen	mit	 entsprechenden	0-%-Finanzierungen	 verhält,	
musste	das	Finanzgericht	Hessen	(FG)	im	Urteilsfall	entscheiden.
Ein Einzelhändler verkaufte Waren an diverse Kunden und bot diesen eine sogenannte 
0-%-Finanzierung	 an,	 bei	 der	 diese	 trotz	 Ratenzahlung	 nur	 den	 Preis	 für	 die	 erworbenen	 
Waren	 zahlten.	 Dazu	 schloss	 der	 Einzelhändler	mit	 der	 Bank	 einen	 „Rahmenvertrag	 Kredit-
vermittlung“	 ab.	Die	Bank	 übernahm	danach	 alle	 an	Kunden	 vermittelten	Neufinanzierungen	 
aus	 den	 Warenverkäufen.	 Daraufhin	 kam	 ein	 Darlehensvertrag	 zwischen	 den	 Kunden	 und	 
der Bank zustande.
Zwischen	 dem	 Einzelhändler	 und	 seinen	 Kunden	 wurden	 Kaufverträge	 über	 die	 zu	 finan-
zieren	den	 Gegenstände	 geschlossen,	 in	 denen	 der	 Kaufpreis	 als	 Gesamtbetrag	 aufgeführt	 
war.	Der	Einzelhändler	 erteilte	 den	Kunden	Rechnungen,	 in	 denen	 der	Nettobetrag	 genannt	 
und die auf diesen entfallende Umsatzsteuer ausgewiesen war. Zudem enthielten diese den 
Hinweis	auf	die	Zahlungsart	 „Finanzkauf	0	%“,	wobei	der	Finanzierungs-	dem	Gesamtbetrag	
entsprach. In den Rechnungen wies der Einzelhändler einen als Nachlass bezeichneten  
Betrag	 aus,	 der	 direkt	 an	 die	 finanzierende	Bank	 gezahlt	wurde	 und	 die	Bemessungsgrund-
lage der Warenlieferung entsprechend minderte. Ein Anspruch auf Barauszahlung des  
Nachlasses bestand jedoch nicht.
In	seinen	Umsatzsteuererklärungen	minderte	der	Einzelhändler	die	steuerpflichtigen	Umsätze	
um	 die	 Finanzierungsentgelte,	 was	 das	 Finanzamt	 versagte.	 Die	 dagegen	 gerichtete	 Klage	 
hatte keinen Erfolg.
Auch die Fälle der 0-%-Finanzierung bilden demnach keine steuerlich getrennt zu beurtei-
len	den	 Leistungen.	 Die	 Finanzierung	 und	 deren	 Übernahme	 stellen	 nämlich	 grundsätzlich	
Nebenleistungen	 zur	 steuerpflichtigen	 Lieferung	 der	 gekauften	Waren	 als	 Hauptleistung	 dar.	
Sie	 erfüllen	 also	 für	 den	Kunden	 keinen	 eigenen	 Zweck,	 sondern	 dienen	 lediglich	 dazu,	 die	
Lieferungen	 unter	 optimalen	 Bedingungen	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen.	 Das	 FG	 sah	 hier	 auch	 
keine	Vergleichbarkeit	mit	Preisnachlässen	in	Form	von	Barzahlungsrabatten	oder	Skonti,	bei	
denen es regelmäßig zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage kommt.

Hinweis: 
Die	Revision	beim	Bundesfinanzhof	 ist	anhängig.	Betroffenen	Unternehmern	wird	empfohlen,	
sich an das Musterverfahren anzuhängen und hierzu die höchstrichterliche Rechtsprechung 
abzuwarten.

Quelle: FG Hessen, Urt. v. 12.02.2019 - 1 K 384/17, Rev. (BFH: XI R 15/19)
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Elektronische Marktplätze: 29.000 Onlinehändler aus China wurden registriert 

Seit	 2019	werden	Marktplatzbetreiber	 im	Onlinehandel	 stärker	 in	 die	 Pflicht	 genommen,	 um	
Umsatzsteuerbetrug im Internetgeschäft zu verhindern. So müssen die Betreiber von elek-
tronischen Marktplätzen 
sich	 von	 den	 Händlern	 eine	 Bescheinigung	 über	 deren	 steuerliche	 Registrierung	 vorlegen	
lassen,	
nach	Mitteilung	 des	 Finanzamts	 über	 die	 Verletzung	 steuerlicher	 Pflichten	 eines	 Händlers	
sicherstellen,	dass	der	betroffene	Händler	dort	keine	Waren	mehr	anbieten	kann,	
bestimmte	Daten	zum	Händler	und	dessen	Umsätzen	aufzeichnen	und	den	Finanzbehörden	
auf Nachfrage bereitstellen.

Hinweis: 
Missachtet	der	Marktplatzbetreiber	diese	Regelungen,	muss	er	mit	einer	Haftungsinanspruch-
nahme	für	die	Umsatzsteuerschulden	der	Onlinehändler	rechnen.

Für	die	Umsatzbesteuerung	von	Händlern,	die	 ihren	Sitz	unter	anderem	in	China,	Hongkong,	
Macau	 und	 Taiwan	 haben,	 ist	 das	 Finanzamt	 Neukölln	 zuständig.	 Die	 Senatsverwaltung	 für	
Finanzen	Berlin	hat	jetzt	erklärt,	dass	bei	diesem	Amt	bis	zum	30.12.2019	rund	29.000	Online-
händler	 mit	 Sitz	 in	 China	 (einschließlich	 Hongkong,	 Macao	 und	 Taiwan)	 umsatzsteuerlich	
registriert wurden. Somit sind mehr als 65-mal so viele Unternehmen wie 2017 registriert -  
damals	waren	es	 lediglich	432	Onlinehändler.	Derzeit	werden	 in	Neukölln	pro	Woche	durch-
schnittlich	rund	200	Neuanträge	von	Onlinehändlern	aus	China,	Hongkong,	Macao	und	Taiwan	
erfasst.

Hinweis: 
Mit der Zahl der Registrierungen ist auch das Umsatzsteueraufkommen enorm gestiegen. 
Dieses	 lag	 2017	 noch	 bei	 insgesamt	 rund	 34	Mio.	 EUR,	 2018	 bei	 rund	 92,5	Mio.	 EUR	und	 
2019 bis einschließlich November schließlich bei knapp 200 Mio. EUR.

Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Pressemitteilung Nr. 19-025 v. 30.12.2019

Arbeitszeitkonto: Beachten Sie die vGA-Falle!

Verdeckte	 Gewinnausschüttungen	 führen	 zu	 unangenehmen	 steuerlichen	 Folgen:	 Erkennt	
das	Finanzamt	Aufwendungen	der	Gesellschaft	nicht	an,	weil	es	sich	seiner	Meinung	nach	um	 
eine	 sogenannte	 verdeckte	 Gewinnausschüttung	 handelt,	 treten	 insbesondere	 zwei	 Rechts-
folgen	 ein:	 Zum	 einen	 darf	 die	 Gesellschaft	 keinen	 steuermindernden	 Aufwand	 geltend	
machen	und	zum	anderen	muss	der	Gesellschafter	die	verdeckten	Gewinnausschüttungen	als	 
Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern.
Die	Oberfinanzdirektion	Frankfurt/Main	(OFD)	hat	sich	kürzlich	mit	der	Frage	beschäftigt,	wie	
Arbeitszeitkonten	 eines	 Geschäftsführers	 in	 diesem	 Kontext	 zu	 beurteilen	 sind.	 In	 Arbeits-
zeitkonten	 werden	 in	 der	 Regel	 Mehrarbeitszeiten	 erfasst,	 damit	 der	 darauf	 entfallende	
Arbeits	lohn	während	 einer	 späteren,	 in	 der	Regel	 längerwährenden	Freistellung	 (Sabbatical)	 
ausgezahlt	 werden	 kann.	 Für	 die	 steuerliche	 Behandlung	 sind	 bei	 Geschäftsführern	 grund-
sätzlich drei Fälle zu unterscheiden:
Fremdgeschäftsführer:	 Bei	 nicht	 an	 der	 Gesellschaft	 beteiligten	 Gesellschaftern	 führt	
die Vereinbarung und Befüllung von Arbeitszeitkonten grundsätzlich nicht zu verdeckten 
Gewinnausschüttungen.	 Vielmehr	 sind	 diese	 zwar	 gesellschaftsrechtlich	 ein	 Organ	 der	
Gesell	schaft,	steuerlich	jedoch	„ganz	normale“	Arbeitnehmer.
Nicht	 beherrschende	 Gesellschaftergeschäftsführer:	 Sofern	 Geschäftsführer	 (auch	 in	
geringstem	Umfang)	an	der	Gesellschaft	beteiligt	sind,	ist	zu	prüfen,	ob	mit	ihnen	vereinbarte	
Arbeitszeitkonten	gegebenenfalls	 als	 verdeckte	Gewinnausschüttungen	 zu	beurteilen	 sind.	
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Wichtigstes	 Kriterium	 dürfte	 hierbei	 der	 sogenannte	Drittvergleich	 sein.	 Danach	 gilt	 es	 zu	
prüfen,	 ob	auch	andere	 (nicht	 an	der	Gesellschaft	 beteiligte)	Angestellte	Arbeitszeitkonten	
haben.	 Hat	 nur	 der	 Gesellschaftergeschäftsführer	 ein	 Arbeitszeitkonto,	 dürfte	 regelmäßig	 
von	verdeckten	Gewinnausschüttungen	auszugehen	sein.
Beherrschende	 Gesellschaftergeschäftsführer:	 Geschäftsführern,	 die	 mehrheitlich	 an	 der	
Gesell	schaft	 beteiligt	 sind,	 steht	 die	Vereinbarung	eines	Arbeitszeitkontos	aus	 steuerlicher	
Sicht	nicht	offen.	Die	Ansparung	der	Arbeitszeit	auf	einem	zivilrechtlich	vereinbarten	Arbeits-
zeitkonto	 führt	 nach	 Meinung	 der	 OFD	 regelmäßig	 und	 in	 vollem	 Umfang	 zu	 verdeckten	
Gewinnausschüttungen.

Hinweis: 
Gleitzeitkonten,	mit	denen	eine	werktägliche	oder	wöchentliche	Flexibilisierung	der	Arbeitszeit	
ermöglicht	 werden	 soll,	 fallen	 nicht	 unter	 diese	 Regelung.	 Sie	 sind	 also	 regelmäßig	 anzu-
erkennen,	sofern	sie	fremdüblich	sind.

Quelle: OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 01.10.2019 - S 2742 A - 38 - St 520

Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

Einlagenrückgewähr: Verrechnung mit Anschaffungskosten bei unterschiedlichen 
Anteilen 

Unter dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto einer Kapitalgesellschaft versteht man 
einen	fiktiven	Merkposten	(also	kein	Finanzbuchhaltungskonto),	in	dem	diejenigen	Einlagen	der	
Gesellschafter	festgehalten	werden,	die	nicht	in	das	Stammkapital	geleistet	werden.	Typischer-
weise entspricht das steuerliche Einlagekonto daher in den meisten Fällen der Kapitalrücklage. 
Das	steuerliche	Einlagekonto	dient	nur	dem	Zweck	festzustellen,	ob	bzw.	 inwieweit	eine	Aus-
schüttung	an	die	Anteilseigner	aus	operativen	Gewinnen	gespeist	wird	oder	ob	bzw.	inwieweit	
diese	eine	Einlagenrückgewähr	darstellen.	Letztere	 führen	nämlich	beim	Gesellschafter	nicht	
zu	Einkünften	aus	Kapitalvermögen,	sondern	sind	mit	den	Anschaffungskosten	zu	verrechnen.

Beispiel: 
Die	A-GmbH	schüttet	2019	an	ihren	Alleingesellschafter	40.000	EUR	aus.	Diese	Ausschüttung	
besteht laut der ordnungsgemäßen Steuerbescheinigung zu 15.000 EUR aus einer Ein-
lagenrückgewähr.	A	hatte	Anschaffungskosten	für	die	Beteiligung	in	Höhe	von	26.000	EUR.

Lösung: 
Durch	die	Ausschüttung	hat	A	Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	in	Höhe	von	25.000	EUR.	In	Höhe	
von	15.000	EUR	findet	eine	Verrechnung	der	Anschaffungskosten	mit	der	Einlagenrückgewähr	
statt,	so	dass	die	verbleibenden	Anschaffungskosten	des	A	11.000	EUR	lauten.

Doch	wie	verhält	es	sich,	wenn	A	zum	Beispiel	nicht	von	Anfang	an	Alleingesellschafter	war,	
sondern die ersten 50 % in 2017 für 20.000 EUR und die weiteren 50 % in 2018 für 6.000 EUR 
gekauft hat?
Dann	-	so	verfügt	es	die	Oberfinanzdirektion	Frankfurt/Main	-	ist	die	Einlagenrückgewähr	gleich-
mäßig	 auf	 alle	 Anteile	 zu	 verteilen,	 denn	 unabhängig	 von	 den	 individuellen	 Anschaffungs-
kosten	 existiert	 jeder	 Gesellschaftsanteil	 eigenständig.	 Das	 merkt	 man	 auch	 daran,	 dass	 
etwa	 bei	 einer	 GmbH	 die	 Gesellschaftsanteile	 in	 der	 Gesellschafterliste	 durchnummeriert	
sind.	 Für	 das	 oben	 genannte	 Beispiel	 bedeutet	 dies,	 dass	 von	 der	 Einlagenrückgewähr	 
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(15.000	EUR)	 je	 7.500	EUR	auf	 den	2017	und	auf	 den	2018	gekauften	Anteil	 entfallen.	Die	
verbleibenden	Anschaffungskosten	 des	 ersten	Gesellschaftsanteils	 (aus	 2017)	 betragen	also	
fortan	 12.500	 EUR.	 Hinsichtlich	 des	 2018	 erworbenen	 Anteils	 übersteigt	 die	 Einlagenrück	-
gewähr	die	Anschaffungskosten	um	1.500	EUR.
In	Höhe	dieses	überschießenden	Betrags	handelt	 es	 sich	 per	Fiktion	 um	ein	Veräußerungs-
geschäft. Es gilt mithin zum Beispiel nicht der Sparerfreibetrag.

Hinweis: 
Damit	 bei	 unterschiedlichen	 Beteiligungserwerben	 eine	 etwaige	 Einlagenrückgewähr	 rechts-
sicher	 bewertet	 werden	 kann,	 ist	 es	wichtig,	 die	Anschaffungskosten	 pro	 erworbenem	Anteil	
festzuhalten.

Quelle: OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 30.10.2019 - S 2244 A - 41 - St 519

Einkommensteuer: Verpflegungsmehraufwand ohne erste Tätigkeitsstätte 

Sind	 Sie	 außerhalb	 Ihrer	 Wohnung	 und	 ersten	 Tätigkeitsstätte	 beruflich	 tätig,	 können	 Sie	
abhängig	 von	der	Dauer	 der	Abwesenheit	Verpflegungsmehraufwendungen	geltend	machen.	
Sofern	 Ihr	 Arbeitgeber	 Ihnen	 den	 Verpflegungsmehraufwand	 steuerfrei	 ersetzt,	 können	 Sie	
diesen jedoch nicht noch zusätzlich in der Steuererklärung geltend machen. Sollten Ihnen 
dagegen	Mahlzeiten	gestellt	worden	sein,	 ist	 der	Verpflegungsmehraufwand	zu	 kürzen.	Aber	
muss	auch	eine	Kürzung	vorgenommen	werden,	wenn	die	Mahlzeiten	gar	nicht	eingenommen	
wurden	und	man	sich	stattdessen	selbst	versorgt	hat?	Das	Finanzgericht	Niedersachsen	(FG)	
musste darüber entscheiden.
Im	 Jahr	 2014	 erzielte	 der	 Kläger	 Einkünfte	 aus	 nichtselbständiger	 Tätigkeit	 als	 nautischer	
Offizier.	 Für	 die	 Zeit	 auf	 See	 machte	 er	 einen	 Verpflegungsmehraufwand	 von	 24	 EUR/
Tag	 geltend.	 An	 Bord	 bekam	 der	 Kläger	 von	 seinem	 Arbeitgeber	 unentgeltlich	 Mahlzeiten	
zur	 Verfügung	 gestellt.	 In	 den	 Heuerabrechnungen	 wies	 der	 Arbeitgeber	 diese	 Mahlzeiten	 
zunächst	 als	 steuerpflichtigen	Sachbezug	aus	 (7,60	EUR/Tag).	Später	 korrigierte	 er	 dies	mit	
geänderten	Heuerabrechnungen,	 in	denen	er	 den	Sachbezug	als	 steuerfrei	 behandelte.	Das	
Finanzamt ließ lediglich die übrigen geltend gemachten Werbungskosten zum Abzug zu und 
berücksichtigte	den	Verpflegungsmehraufwand	nicht.
Das	FG	gab	der	Klage	nur	teilweise	recht.	Für	Tage,	an	denen	der	Kläger	Mahlzeiten	gestellt	
bekam,	 ist	die	Verpflegungspauschale	zu	kürzen.	Nach	dem	Gesetz	sind	Mehraufwendungen	
für	Verpflegung	als	Werbungskosten	abziehbar.	Die	Verpflegungspauschale	 ist	 aber	 in	 voller	
Höhe	zu	kürzen,	wenn	der	Arbeitnehmer	von	seinem	Arbeitgeber	außerhalb	seiner	ersten	Tätig-
keitsstätte	 Frühstück,	 Mittag-	 und	Abendessen	 unentgeltlich	 erhält.	 Die	 Kürzung	muss	 auch	
erfolgen,	wenn	der	Arbeitnehmer	zur	Verfügung	gestellte	Mahlzeiten	nicht	einnimmt.	Auch	wenn	
der	Kläger	keine	erste	Tätigkeitsstätte	hatte,	da	seine	Tätigkeit	als	Fahrtätigkeit	qualifiziert	wird, 
ist	eine	Kürzung	vorzunehmen.	Denn	für	diese	gelten	die	gleichen	Regelungen.	Für	die	Tage,	
an	 denen	 der	 Kläger	 sich	 selbst	 versorgen	 musste,	 weil	 keine	 Mahlzeiten	 gestellt	 wurden,	
sind	die	Verpflegungsmehraufwendungen	aber	durch	das	Finanzamt	als	Werbungskosten	 zu	
berücksichtigen.	Hier	muss	auch	kein	Nachweis	erbracht	werden,	ob	überhaupt	ein	Mehrauf-
wand vorlag. Somit musste der Bescheid geändert werden.

Quelle: FG Niedersächsen, Urt. v. 02.07.2019 - 15 K 266/16, Rev. (BFH: VI R 27/19)
 

Pflichtteilsverzicht: Zinsen für gestundeten Ausgleichsanspruch unterliegen der 
Einkommensteuer 

Dass	 Regelungen	 zur	 Vermögensnachfolge	 innerhalb	 der	 Familie	 teure	 Folgen	 nach	 sich	
ziehen	 können,	 wenn	 sie	 steuerlich	 ungünstig	 getroffen	 wurden,	 zeigt	 ein	 neuer	 Fall	 des	

3.2

3.3
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Bundes	finanz	hofs	(BFH),	 in	dem	Eltern	 im	Jahr	1994	mit	 ihren	vier	Kindern	einen	Pflichtteils-
verzichtsvertrag abgeschlossen hatten.
Die	 Kinder	 hatten	 darin	 auf	 ihr	 gesetzliches	 Pflichtteilsrecht	 verzichtet	 und	 dafür	 eine	 Aus-
gleichszahlung	 von	 jeweils	 76.694	 EUR	 erhalten,	 die	 am	 31.12.1994	 fällig	 war,	 jedoch	 erst	
nach dem Ableben des letztversterbenden Elternteils ausbezahlt werden sollte. Bis dahin  
sollte sie mit 5 % pro Jahr verzinst werden. Im Jahr 2015 kam es schließlich zur Auszahlung  
der 76.694 EUR zuzüglich Zinsen von 81.012 EUR. Während das Finanzamt die Zinsen 2015  
als	 Einkünfte	 aus	 Kapitalvermögen	 besteuerte,	 vertrat	 die	 klagende	 Tochter	 die	Auffassung,	 
dass	in	der	Zahlung	kein	steuerpflichtiger	Zinsanteil	enthalten	gewesen	sei.	Sie	erklärte,	dass	
es	sich	bei	dem	Gesamtbetrag	von	157.706	EUR	um	eine	Schenkung	gehandelt	habe,	die	nicht	
der Einkommensteuer unterliege.
Der	BFH	urteilte	jedoch,	dass	das	Finanzamt	den	Zinsanteil	zu	Recht	als	Einkünfte	aus	Kapital-
vermögen	 (Erträge	 aus	 sonstigen	 Kapitalforderungen)	 besteuert	 hatte,	 da	 die	 Tochter	 ihre	
Forderung verzinslich gestundet hatte. Sie hatte ihren Eltern durch die Stundung einen Kredit 
gewährt.
Zwar	 unterliegt	 das	Entgelt	 für	 den	Pflichtteilsverzicht	 nicht	 der	Besteuerung,	 da	 es	 sich	 bei	
der	 Regulierung	 der	 Vermögensnachfolge	 um	 einen	 erbrechtlich,	 bürgerlich-rechtlich	 und	
steuer		rechtlich	unentgeltlichen	Vertrag	handelt.	Hiervon	 losgelöst	mussten	 jedoch	die	Zinsen	 
betrachtet werden.

Hinweis: 
Entscheidend	war	im	vorliegenden	Fall,	dass	die	Kinder	durch	den	Verzicht	auf	ihren	Pflichtteil	
einen	 bereits	 fälligen	 Anspruch	 auf	 eine	 Ausgleichszahlung	 erhalten	 hatten,	 den	 sie	 erst	
in	 einem	 zweiten	 Schritt	 stundeten.	 Diese	 Teilung	 begründete	 eine	 (steuerlich	 nachteilige)	
Kreditgewährung,	die	zur	Besteuerung	der	Zinsen	führte.	

Quelle: BFH, Urt. v. 06.08.2019 - VIII R 22/17

Keine Zwangsläufigkeit: Amtlich bestellter Betreuer erhält keinen Pflege-Pauschbetrag 

Wer	 eine	 (nicht	 nur	 vorübergehend)	 hilflose	 Person	 pflegt,	 kann	 im	 Rahmen	 seiner	 Ein-
kommensteuerveranlagung	 einen	 Pflege-Pauschbetrag	 von	 924	 EUR	 pro	 Kalenderjahr	 in	
Anspruch	nehmen,	sofern	er	keine	Einnahmen	für	die	Pflege	erhält.	Eine	weitere	Voraussetzung	
ist,	dass	die	Pflege	persönlich	durchgeführt	wird	und	entweder	in	der	Wohnung	des	Pflegenden	
oder	in	der	Wohnung	der	pflegebedürftigen	Person	stattfindet.

Hinweis: 
Statt	 dieser	 Pauschale	 lassen	 sich	 alternativ	 auch	 die	 tatsächlich	 anfallenden	 Pflegekosten	
als außergewöhnliche Belastung geltend machen. In diesem Fall bringt der Fiskus aber eine 
zumutbare	Belastung	(Eigenanteil)	in	Abzug.

Ein	amtlich	bestellter	Betreuer	aus	Nordrhein-Westfalen	hat	 vor	dem	Bundesfinanzhof	 (BFH)	
nun	 vergeblich	 versucht,	 den	 Pflege-Pauschbetrag	 für	 eine	 seiner	 Pflegepersonen	 zu	 bean-
spruchen.	Die	Pflegeperson	mit	einem	Behinderungsgrad	von	100	war	 in	einem	Heim	unter-
gebracht.	 Der	 Betreuer	 hatte	 gegenüber	 dem	Finanzamt	 erklärt,	 dass	 dort	 zwar	 die	 Körper-
pflege	 erfolge,	 er	 selbst	 jedoch	 Fahrten	 außerhalb	 des	 Heims	 durchführe	 (insbesondere	 
zwecks	 Arztbesuchen)	 und	 diverse	 Hilfestellungen	 im	 Alltag	 leiste	 (z.	 B.	 Bewegungs-	 und	 
Lese	übungen,	Konversation,	Ankleiden).
Das	 Finanzgericht	 Düsseldorf	 wies	 die	 Klage	 in	 erster	 Instanz	 ab	 und	 stützte	 sich	 dabei	 
maßgeb	lich	 darauf,	 dass	 der	 Betreuer	 für	 seine	 Tätigkeit	 Einnahmen	 bezogen	 hatte	 (Aus-
schlusskriterium).
Der	 BFH	 lehnte	 die	 Gewährung	 des	 Pflege-Pauschbetrags	 im	 anschließenden	 Revisions-
verfahren	 ebenfalls	 ab.	 Das	 „Einnahmenargument“	 ließen	 die	 Bundesrichter	 allerdings	 nicht	

3.4
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gelten,	 da	 der	 Betreuer	 seine	Aufwandsentschädigung	 nicht	 für	 die	 Pflege,	 sondern	 für	 die	
Betreuung	erhielt.	Der	Ausschluss	des	Pflege-Pauschbetrags	ergab	sich	für	den	BFH	daraus,	
dass	die	Pflege	nicht	„zwangsläufig“	erfolgt	war.	Der	Betreuer	war	weder	aus	rechtlichen	noch	 
aus	 tatsächlichen	oder	sittlichen	Gründen	verpflichtet,	die	betreute	Person	zu	pflegen.	Seine	
berufl	iche	 Stellung	 als	 Betreuer	 beinhaltete	 lediglich	 den	 Beistand	 in	 Form	 einer	 Rechts-
für	sorge	 und	 nicht	 die	 tatsächliche	 Hilfeleistung.	 Eine	 sittliche	 Pflegeverpflichtung	 hätte	 
zudem	 einer	 engen	 persönlichen	 Beziehung	 zwischen	 pflegender	 und	 gepflegter	 Person	 
bedurft,	die	im	Urteilsfall	jedoch	nicht	festgestellt	werden	konnte.

Hinweis:
Da	 der	 Pflege-Pauschbetrag	 bereits	 mangels	 Zwangsläufigkeit	 ausgeschlossen	 war,	 konnte	 
der	 BFH	 offenlassen,	 welcher	 Umfang	 der	 Pflegeleistung	 für	 eine	 Gewährung	 des	 Pausch-
betrags	überhaupt	erforderlich	ist.	Unbeantwortet	konnte	auch	die	Frage	bleiben,	ob	bei	einer	
Heimunterbringung	überhaupt	ein	Pauschbetrag	beansprucht	werden	kann.

Quelle: BFH, Urt. v. 04.09.2019 - VI R 52/17

Sonderausgabenabzug: Auch Sachspenden lassen sich absetzen 

Spenden	und	Mitgliedsbeiträge	dürfen	vom	Steuerzahler	mit	bis	zu	20	%	des	Gesamtbetrags	
der	Einkünfte	als	Sonderausgaben	abgezogen	werden.	Damit	die	milde	Gabe	vom	Finanzamt	
anerkannt	wird,	muss	 sie	 der	 Förderung	mildtätiger,	 kirchlicher,	 religiöser,	 wissenschaftlicher	 
und anderer als besonders förderungswürdig anerkannter Zwecke dienen.
Auch Sachspenden wie beispielsweise Kleidung oder Spielsachen können als Sonderaus gaben 
geltend	gemacht	werden.	Der	Spendenempfänger	muss	hierzu	eine	Zuwendungs	be	stätigung	
ausstellen	und	darin	den	gespendeten	Gegenstand,	den	Empfänger	und	den	Wert	der	Spende	
bezeichnen.
Bei Sachspenden muss der sogenannte gemeine Wert der Spende ermittelt werden. Bei neu-
gekauften	 Gegenständen	 ist	 dies	 unproblematisch,	 denn	 dann	 kann	 der	 Einkaufspreis	 aus	 
dem	Kaufbeleg	zugrunde	gelegt	werden.	Der	Beleg	muss	zudem	der	begünstigen	Organisation	
übergeben werden.
Bei	gebrauchten	Gegenständen	muss	der	Spender	den	Marktwert	schätzen.	Dann	ist	der	Preis	
anzusetzen,	zu	dem	der	Artikel	aktuell	verkauft	werden	könnte.	Ob	es	überhaupt	einen	Markt	 
für	 den	 besagten	 (gebrauchten)	 Artikel	 gibt	 und	 wie	 hoch	 der	 Wert	 ist,	 kann	 durch	 einen	 
Vergleich	mit	Kleinanzeigen	und	Internetinseraten	ermittelt	werden.	Die	Rechercheergebnisse	
sollten für Zwecke der Nachweisführung gespeichert oder ausgedruckt werden.
Wer	 gleich	 mehrere	 Gegenstände	 spendet,	 darf	 dem	 Finanzamt	 zwar	 eine	 zusammen-
gefasste	Zuwendungsbestätigung	mit	einem	Gesamtpreis	vorlegen.	Diese	muss	aber	um	eine	
Einzelaufstellung	ergänzt	werden,	in	der	die	Gegenstände	einzeln	mit	Angabe	von	Kaufdatum,	
Preis,	Zustand	und	Marktwert	bezeichnet	sind.

Hinweis: 
Neben	dem	„regulären“	Sonderausgabenabzug	für	Spenden	existieren	noch	spezielle	Abzugs-
regeln für Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und unabhängige Wähler-
ver	einigungen.	 Diese	 können	 bis	 zu	 einer	 Höhe	 von	 1.650	 EUR	 pro	 Jahr	 (bei	 Zusammen-
veranlagung	 bis	 zu	 3.300	 EUR)	 zur	 Hälfte	 direkt	 von	 der	 tariflichen	 Einkommensteuer	
abgezogen	 werden.	 Die	 jährliche	 Steuerersparnis	 beträgt	 somit	 bis	 zu	 825	 EUR	 (bei	
Zusammen			veranlagung	bis	zu	1.650	EUR).	Die	jährlichen	Beträge	der	Parteispenden,	die	über	 
1.650	EUR	(bzw.	 	3.300	EUR)	hinausgehen,	dürfen	zudem	ergänzend	als	„reguläre“	Sonder	-
ausgaben	 abgezogen	 werden	 -	 ebenfalls	 bis	 zu	 einer	 Höhe	 von	 1.650	 EUR	 pro	 Jahr	 (bei	
Zusammenveranlagung	bis	zu		3.300	EUR).

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 10.12.2019
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Erben und Verschenken: Rechtzeitige Planung sichert steuerliche Vorteile 

Die	meisten	Menschen	hängen	an	ihrem	Hab	und	Gut	und	scheuen	sich	vor	einer	frühzeitigen	
Übertragung	 des	Vermögens	 auf	 die	 nächste	Generation.	Steuerlich	 kann	 es	 aber	 durchaus	
sinnvoll	 sein,	 sich	 rechtzeitig	 mit	 dem	 Thema	 „Schenkungen“	 zu	 beschäftigen.	 Die	 Steuer-
beraterkammer	 Stuttgart	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 es	 diverse	 Möglichkeiten	 gibt	 (siehe	 nach-
folgend),	um	steueroptimiert	zu	vererben	und	zu	verschenken:
Freibeträge:	Der	Erbschaft-	und	Schenkungsteuerzugriff	lässt	sich	durch	diverse	Freibeträge	
vermeiden	 oder	 senken.	 Die	 Freibeträge	 werden	 alle	 zehn	 Jahre	 neu	 gewährt.	 Wer	 also	
frühzeitig	 beginnt,	 Vermögen	 zu	 übertragen,	 kann	 diese	 Beträge	 mehrmals	 ausschöpfen.
Ehe gatten dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 EUR steuerfrei schenken und ein Kind darf  
im	 Zehnjahresturnus	 von	 jedem	 Elternteil	 400.000	 EUR	 steuerfrei	 erhalten.	 Großeltern	 
können	 ihren	 Enkelkindern	 200.000	 EUR	 steuerfrei	 überlassen.	 Der	 Freibetrag	 für	 
Geschwister,	Nichten,	Neffen	und	Lebensgefährten	liegt	bei	20.000	EUR.
Versorgungsleistungen: Wenn Eltern ihren Nachkommen eine Immobilie schenken und dafür 
von	 den	 Kindern	 Versorgungsleistungen	 erhalten,	 können	 die	 Kinder	 solche	 Leistungen	
steuerlich	geltend	machen.	Bei	den	Eltern	ist	die	Einnahme	zwar	steuerpflichtig,	bleibt	aber	
wegen	gewährter	Freibeträge	in	der	Praxis	oft	ganz	oder	teilweise	steuerfrei.
Nießbrauch:	 Wenn	 Immobilien	 zu	 Lebzeiten	 an	 die	 künftigen	 Erben	 verschenkt	 werden,	
kann	 sich	 der	 Schenker	 ein	 sogenanntes	 Nießbrauchsrecht	 sichern.	 Dadurch	 kann	 er	 
die	 verschenkte	 Immobilie	 weiter	 nutzen	 oder	 vermieten,	 wobei	 ihm	 weiterhin	 die	 Miet-
einnahmen zustehen. Zugleich kann er ein Rückforderungsrecht - beispielsweise für den  
Fall einer Insolvenz des Beschenkten - verankern.
Familienheim: Bewohnt der Erbe die Nachlassimmobilie selbst für mindestens zehn Jahre 
nach	 der	 Erbschaft,	 fällt	 keine	 Erbschaftsteuer	 an.	 Allerdings	 darf	 er	 die	 Immobilie	 dann	
während dieser Zeit weder verkaufen noch vermieten oder verpachten. Bei Kindern ist die 
Steuerbefreiung	auf	eine	Wohnfläche	von	200	qm	begrenzt.
Pflege-Freibetrag:	Im	Erbfall	können	Kinder,	die	ihre	Eltern	pflegen,	einen	Pflege-Freibetrag	
von bis zu 20.000 EUR bei der Erbschaftsteuer geltend machen.
Erbausschlagung:	Es	kann	durchaus	vorteilhaft	sein,	ein	Erbe	nicht	anzutreten.	Dies	gilt	nicht	
nur,	wenn	das	Erbe	aus	Schulden	besteht,	sondern	auch	dann,	wenn	es	so	hoch	 ist,	dass	
die persönlichen Freibeträge deutlich überschritten werden. Schlägt beispielsweise ein als 
Alleinerbe	 eingesetzter	 Ehegatte	 die	 Erbschaft	 zugunsten	 der	 gemeinsamen	 Kinder	 aus,	
verteilt sich das Erbe auf mehrere Personen. Alle begünstigten Familienmitglieder können 
dann ihre Freibeträge nutzen und eine unnötige Belastung mit Erbschaftsteuer vermeiden.

Hinweis: 
Um	alle	steuerlichen	Gestaltungsmöglichkeiten	zu	nutzen,	 ist	professioneller	Rat	empfehlens-
wert. Vor allem bei Immobilien sollte rechtzeitig ein Steuerberater in die Überlegungen  
einbezogen werden.

Quelle: StBK Stuttgart, Pressemitteilung 26/2019 v. 17.12.2019

Steuerjahr 2020: Wichtige steuerliche Änderungen im Überblick 

Zum	Jahreswechsel	sind	einige	steuerliche	Änderungen	in	Kraft	getreten.	Die	wichtigsten	finden	
Sie hier im Überblick:
Berufskraftfahrer:	 Arbeitnehmer,	 die	 ihrer	 beruflichen	 Tätigkeit	 überwiegend	 in	 Kraftwagen	
nachgehen,	erhalten	einen	neuen	Pauschbetrag	in	Höhe	von	8	EUR	pro	Kalendertag.	Dieser	
kann	künftig	anstelle	der	 tatsächlichen	Aufwendungen	 in	Anspruch	genommen	werden,	die	
dem	Arbeitnehmer	während	einer	mehrtägigen	beruflichen	Tätigkeit	 in	Verbindung	mit	einer	
Übernachtung im Kfz des Arbeitgebers entstehen.
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Bonpflicht:	Durch	das	Kassengesetz	wurde	 zum	Jahreswechsel	 die	 sogenannte	Beleg	aus-
gabepflicht	 ab	 dem	01.01.2020	 eingeführt.	 Jeder	 Kunde	muss	 demnach	 einen	Kassenbon	
erhalten.	 Werden	Waren	 an	 eine	 Vielzahl	 von	 nichtbekannten	 Personen	 verkauft,	 können	 
die	Finanzbehörden	das	betroffene	Unternehmen	aber	von	einer	Belegausgabepflicht	befreien.
Gesundheitsförderung:	Der	 Freibetrag	 für	 zusätzlich	 zum	Arbeitslohn	 erbrachte	 Leistungen	 
des	Arbeitgebers	 zur	Gesundheitsförderung	wurde	 von	 500	EUR	auf	 600	EUR	pro	Arbeit-
nehmer und Kalenderjahr angehoben. 
Grundfreibetrag	 und	 Kinderfreibetrag:	 Der	 Grundfreibetrag	 steigt	 von	 9.168	 EUR	 auf	 
9.408	EUR.	Der	Kinderfreibetrag	wird	von	2.490	EUR	auf	2.586	EUR	je	Elternteil	erhöht.
Kleinunternehmergrenzen:	 Die	 Umsatzsteuer	 wird	 von	 inländischen	 Unternehmern	 künftig	
nicht	 erhoben,	 wenn	 der	 Umsatz	 im	 vorangegangenen	 Kalenderjahr	 die	 Grenze	 von	 
22.000	 EUR	 (bisher	 17.500	 EUR)	 nicht	 überstiegen	 hat	 und	 im	 laufenden	 Kalenderjahr	 
50.000	EUR	(wie	bisher)	voraussichtlich	nicht	übersteigen	wird.
Pflichtveranlagung	 bei	 Kapitaleinkünften:	 Arbeitnehmer,	 die	 Kapitaleinkünfte	 ohne	 Steuer-
abzug	erhalten	haben,	müssen	künftig	zwingend	eine	Steuererklärung	einreichen.
Steuerhinterziehung: Um die Umsatzsteuerhinterziehung im Rahmen von Karussell- und 
Kettengeschäften	 zu	 bekämpfen,	 wird	 Unternehmern	 nun	 die	 Steuerbefreiung	 bei	 inner-
gemeinschaftlichen	 Lieferungen,	 der	 Vorsteuerabzug	 aus	 Eingangsrechnungen,	 der	 Vor-
steuer	abzug	aus	innergemeinschaftlichem	Erwerb	sowie	der	Vorsteuerabzug	aus	Leistungen	
nach	§	13b	Umsatzsteuergesetz	 (Reverse-Charge)	versagt,	sofern	sie	wissentlich	an	einer	
Steuerhinterziehung beteiligt waren.
Verpflegungspauschalen:	 Die	 Pauschalen	 für	 Verpflegungsmehraufwendungen	 im	Rahmen	
einer	 beruflichen	Auswärtstätigkeit	 oder	 doppelten	 Haushaltsführung	 wurden	 von	 24	 EUR	
auf	28	EUR	(für	Abwesenheiten	von	24	Stunden)	und	von	12	EUR	auf	14	EUR	(für	An-	und	
Abreisetage sowie für Abwesenheitstage ohne Übernachtung und mehr als acht Stunden 
Abwesenheit)	angehoben.
Vollautomatische Fristverlängerung: Abgabefristen für Steuererklärungen können vom 
Finanzamt neuerdings ohne Einbindung eines Amtsträgers ausschließlich automations  ge-
stützt	verlängert	werden,	sofern	das	Amt	zur	Prüfung	der	Fristverlängerung	ein	automations-
gestütztes Risikomanagementsystem einsetzt.
Zugreisen: Neuerdings gilt für auch für Fernreisen mit der Bahn der ermäßigte Umsatzsteuer-
satz	von	7	%	(statt	bisher	19	%).	Bislang	war	nur	der	Nahverkehr	entsprechend	begünstigt.

Quelle: Das ändert sich zum Jahresbeginn, Information v. 27.12.2019
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14.04.  Umsatzsteuer
	 Lohnsteuer*
	 Solidaritätszuschlag*
	 Kirchenlohnsteuer	ev.	und	r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 17.04.2020. 
Diese	Schonfrist	gilt	nicht	bei	Barzahlungen	und	Zahlungen	per	Scheck.	
[*	bei	monatlicher	Abführung	für	März	2020]


